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Neuer Hoheitsgrenzstein Oltingen, Wenslingen, Zeglingen 
 

Von Links: Marco Saner (Jermann Ingenieure), Micha Kuster (GR Oltingen),  
Lukas Rickenbacher (GR Wenslingen), Jörg Fäh (GR Zeglingen) und  

Roger Grieder (GP Wenslingen) beim Steinsatz am 16. September 2025. 
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Ausgabe 09/2025 
(erscheint monatlich) 



Allgemeines 
 

Adresse Gemeindeverwaltung 

Wenslingerstrasse 2 
4495 Zeglingen 

Öffnungszeiten 
Dienstag 09.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag 15.00 – 18.30 Uhr 

Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr 

Telefon Tel. 061 983 03 43 
E-Mail info@verbund-schafmatt.ch 
Homepage www.rue-ki-ze.ch 
 

 

Redaktion Gmeini-Nochrichte 

  Verbund Schafmatt, Wenslingerstrasse 2, 4495 Zeglingen 
  061 983 03 43 
 info@verbund-schafmatt.ch 

Redaktionsschluss 

Jeweils der 15. des Monats, im Dezember der 10. des Monats 

Ausgabe 

erscheint monatlich, im Juli keine Ausgabe 

Jahresabo 

Versand an Ortsansässige gratis, Fr. 40.00 pro Jahr für auswärtige Privatpersonen 

Druckvorlagen 

Bitte Berichte, Texte, Fotos, etc. wenn immer möglich in Dateiform an folgende E-Mail-Adresse 
zustellen: info@verbund-schafmatt.ch 

Inserate 

Ganze Seite Fr. 100.— BxH (170 mm x 250 mm) 
Halbe Seite Fr. 50.— BxH (170 mm x 125 mm) 
Viertel Seite Fr. 25.— BxH (  80 mm x 125 mm oder 170 mm x 62 mm) 

Inserate müssen druckfertig in obigen Massen in Dateiform via USB-Stick oder E-Mail eingereicht 
werden. Sie werden gegen Barzahlung oder auf Rechnung entgegengenommen. 
 

Für Dorfvereine ist der einmalige Abdruck pro Veranstaltung kostenlos. Weitere Anzeigen für die 
gleiche Veranstaltung werden kostenpflichtig. 

Anregungen/Wünsche 

Haben Sie Anregungen, Wünsche, Ideen, Beiträge oder interessante Fotos für die Titelseite? Nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf.  



GEMEINDE RÜNENBERG 

Aus dem Gemeinderat 
 

Information 14 zum Neubau der MZH 
Seit der letzten Information im Mai schritten die 
Bauarbeiten an der neuen Mehrzweckhalle weiter 
voran. Folgende Arbeiten standen dabei im Mittel-
punkt: 

• Anbringen der Holzinnenverkleidung 

• Montage der festen Turngeräte 

• Einbau des Turnhallenbodens 

• Fortsetzung der Elektroinstallationen 

• Malerarbeiten 

• Kontrollen und erste Inbetriebnahmen der 
Heizungs- und Lüftungsanlagen 

Bei der Inbetriebnahme der Bodenheizung wurde 
im Obergeschoss ein Leck entdeckt. Dank Mithilfe 
der beteiligten Unternehmer konnte die Schad-
stelle schnell lokalisiert, geflickt und die Verant-
wortlichkeiten geklärt werden. 

Die neue Umgebung nimmt auch immer mehr Ge-
stalt an. Die Versickerungsgrube hinter dem 
Schulhaus wurde ausgehoben, mit groben 
Schroppen verfüllt, aufgefüllt und wieder angesät. 
Zusammen mit der Strassengestaltung wird aktu-
ell auch an der Umgebung des Vorplatzes gear-
beitet. 

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Der Turnbe-
trieb wird nach den Herbstferien aufgenommen. 
Das Einweihungsfest findet am 1. November 2025 
statt. Das Organisationskomitee unter der Leitung 
von Claudia Benz arbeitet mit den beteiligten Ver-
einen intensiv an den Vorbereitungen für das 
Fest. Herzlichen Dank für den engagierten Ein-
satz. 

Eine Zusammenfassung zur aktuellen Kostensitu-
ation per 29. August 2025 ist unter 
https://www.ruenenberg.ch/r/sportundkulturzent-
rum in der Rubrik «Bauabrechnung» einsehbar. 
Daraus ist ersichtlich, dass die aktuelle Abrech-
nung mit rund CHF 100’000.— über dem revidier-
ten Kostenvoranschlag liegt, was einer Abwei-
chung von rund 3.8% über dem von der Gemein-
deversammlung bewilligten Baukredit entspricht. 
Die Kostenabweichung führt die Baukommission 
im Wesentlichen auf folgende Punkte zurück: 

• Aufgrund der guten Marktlage wurden 
tendenziell höhere Angebote eingereicht, als 
im Kostenvoranschlag berechnet. 

• Ein Teil der Mehrkosten ist der allgemeinen 
Teuerung zuzuschreiben. Die Produkte, die 
Betriebsmittel usw. verteuerten sich im 
relevanten Zeitraum um bis zu 3%. 

• Die Baukommission bewilligte Bestellungen, 
welche so im Kostenvoranschlag nicht 
vorhanden waren. 

Zu beachten ist dabei, dass diverse Gutschriften, 
wie für die PV-Anlage, die Wärmepumpe oder die 
Umgebungsgestaltung in der Kostenzusammen-
stellung noch nicht enthalten sind. Als Ziel hat die 
Baukommission festgelegt, dass die Projektdoku-
mentation inkl. Schlussabrechnung zum Neubau 
der Mehrzweckhalle bis am 31. März 2026 vorlie-
gen soll. 

Roger Grieder hat den Baufortschritt mit Fotos 
und Filmen kontinuierlich dokumentiert und auf 
der Homepage der Gemeinde hochgeladen. Die 
Bilder zum Bau der neuen Mehrzweckhalle kön-
nen unter https://www.ruenenberg.ch/r/sportund-
kulturzentrum eingesehen, heruntergeladen und 
unter Angabe der Quellen verwendet werden. 
Herzlichen Dank Roger für Deine Arbeit. 

Mit dem absehbaren Projektabschluss endet nun 
auch die Serie der periodischen Information hier 
im Gemeindeblatt. Der Informationsaustausch 
mit den Rünenbergerinnen und Rünenbergern 
war der Baukommission und den Projektbeteilig-
ten sehr wichtig. Die Baukommission (Stephanie 
Bürgin, Simon Itin, Sämi Tschirky, Markus Vogt 
und Thomas Zumbrunn), der Architekt Marc Hal-
ler und der Bauleiter Beat Zeller danken allen 
recht herzlich für den Austausch, das Interesse 
und für die Unterstützung während der Bauzeit 
unserer neuen Mehrzweckhalle. Wir freuen uns 
auf das neue Gebäude. 

Für die Baukommission, Markus Vogt 
061 981 44 46 

Trinkwasserkontrollen 
Die Proben der Trinkwasserkontrolle vom 13. Au-
gust 2025 entsprachen in den untersuchten Be-
langen den lebensmittelrechtlichen Anforderun-
gen an das Trinkwasser. 
 

 

Baubewilligungen / Baugesuche
Aus Datenschutzgründen sind die Baubewilligungs- und 

Baugesuchsinformationen in der Online-Version nicht ver-

fügbar.
 

 

Termine 
• Grüngutsammlung 

Montag, 6. und Montag, 20. Oktober 2025 
Container bis spätestens 07.30 Uhr am Strassenrand 
bereitstellen. 

• Alteisensammlung 
Samstag, 18. Oktober 2025 
In den Container beim Werkhof 

• Naturschutztag 
Samstag, 18. Oktober 2025, 9.00 Uhr 
(siehe Inserat in dieser Ausgabe) 

• Abstimmungen/Wahlen 
Sonntag, 26. Oktober 2025 

https://www.ruenenberg.ch/r/sportundkulturzentrum
https://www.ruenenberg.ch/r/sportundkulturzentrum


GEMEINDE RÜNENBERG 

 

Einladung Info Veranstaltung 
Räumliches Entwicklungskonzept und Tempo 30 
 
 

 
(Foto: Thomas Zumbrunn) 

 

Räumliches Entwicklungskonzept 
Die Gemeinde erarbeitet derzeit ein Räumliches Entwicklungskonzept (REK). Dieses soll aufzei-

gen, wie sich unser Dorf in den kommenden Jahren entwickeln soll und dient als Grundlage für die 

anschliessende Ortsplanungsrevision. Basis für den Entwurf bildeten die Partizipationsanlässe im 

vergangenen Jahr, an denen Bevölkerung, Kinder und Jugendliche ihre Anliegen und Ideen einge-

bracht haben. 

Im REK-Entwurf sind Leitlinien für die künftige Entwicklung von Dorfkern, Wohnquartieren, Gesell-

schaft und Gewerbe, Natur sowie Verkehr enthalten. Das Dokument wird auf der Homepage der 

Gemeinde aufgeschaltet. 

 

Tempo 30 
Die Gemeinde prüft aufgrund von Rückmeldungen zum REK und Anfragen an den Einwohnerge-

meindeversammlungen (EGV) die Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen. Für die 

Gemeindestrassen wurde ein Konzept erstellt. Für das weitere Vorgehen möchten wir nun die Mei-

nungen aus der Bevölkerung abholen. 

 

Der Gemeinderat freut sich auf einen regen Austausch und lädt die Bevölkerung ein zur 

 

Info-Veranstaltung  

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 19.30 Uhr, Gemeindesaal 
 

An der Veranstaltung werden sowohl das Räumliche Entwicklungskonzept als auch das Thema 

Tempo 30 vorgestellt. Im Anschluss haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 

Rückmeldungen zu geben und Anregungen einzubringen. 

Für das REK findet im Anschluss an die Info-Veranstaltung die öffentliche Mitwirkung vom 

23.10.2025 - 30.11.2025 statt. Die Mitwirkung ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft von Rü-

nenberg gemeinsam zu gestalten. Der Gemeinderat freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme und 

einen konstruktiven Austausch. 

  



GEMEINDE RÜNENBERG 

 

Inserate 
 

 
 

 

 
 



GEMEINDE RÜNENBERG 

 

 

 
 

 
 

Alpkäse-Verkauf im Keller 
jeden Freitag von 14.30 – 17.30 Uhr 

Chäs – Hüsli offen  
Selbstbedienung 

Alpkäse, Raclettekäse, Fondue 
Leierweg 262  4497 Rünenberg 

Anfangs Oktober 2025 bis Ende April 2026 

 
 

Zweifel Ruedi  079 219 80 77 info@baergbuur.ch www.baergbuur.ch 
  

mailto:info@baergbuur.ch
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GEMEINDE KILCHBERG 

Aus dem Gemeinderat 
 

Niederfeld: Ein Prozess kommt ins Rollen 
Am Freitag, 5. September 2025, lud der Gemein-
derat in die Pfarrscheune Kilchberg zum Info- und 
Diskussionsanlass Niederfeld ein. Rund 20 Inte-
ressierte aus Kilchberg, Rünenberg und Zeglingen 
nahmen teil und setzten sich mit den Zukunftsfra-
gen um das gemeindeeigene Land auseinander. 

Zu Beginn stellte Gemeinderätin Karin Güdel die 
Vorgeschichte des Niederfelds dar: vom Kauf des 
Areals über die teilweise Rückzonung bis zu den 
aktuellen Überlegungen zur künftigen Nutzung. 
Anschliessend präsentierte sie die Vision des Ge-
meinderates, im Niederfeld ein altersdurchmisch-
tes, gemeinschaftliches Wohnen zu ermöglichen. 
Darryl Ackermann, Gemeinderat von Anwil, berich-
tete im Anschluss von den Erfahrungen mit der 
Eichmet-Kommission in seiner Gemeinde, die vor 
ähnlichen Herausforderungen steht. 

Im zweiten Teil wurden die von den Architekten er-
arbeiteten Varianten an Thementischen präsen-
tiert. Die Teilnehmenden konnten ihre Fragen und 
Anregungen schriftlich festhalten. Thematisiert 
wurden unter anderem die Grösse der Wohnein-
heiten und der Grundstücke, die Erschliessung 
und Parkierung sowie die Dichte der Bebauung. In 
der anschliessenden Diskussion ging es zudem 
um unterschiedliche Modelle der Landvergabe – 
vom Verkauf an Private oder Investoren mit oder 
ohne Baurecht bis hin zu der Möglichkeit, dass 
eine lokale Trägerschaft einen Teil des Niederfelds 
im Baurecht übernehmen und entwickeln könnte.  

 

Besonders erfreulich: Zwei Anwesende erklärten 
sich spontan bereit, in einer Arbeitsgruppe mitzu-
wirken, um die nächsten Schritte vorzubereiten. 

Seither sind zudem weitere Ideen aus der Bevöl-
kerung für die Nutzung des Gemeindelandes ein-
gegangen. Damit ist ein Prozess in Gang gesetzt 
worden, der für die Zukunft des Niederfelds und 
unserer Gemeinde neue Chancen eröffnet. 

Der Gemeinderat dankt allen Teilnehmenden 
herzlich für ihr Interesse, ihre Ideen und den offe-
nen Austausch. 

Der Gemeinderat Kilchberg 

Badewasserqualität von Fliessgewässern  
Am 12. August 2025 wurde durch das Amt für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinärswesen das 
Wasser beim Wasserfall Giessen untersucht. 

Die Untersuchungen zur mikrobiologischen Was-
serqualität stützen sich auf eidgenössische Emp-
fehlungen. Dabei konzentriert sich die Untersu-
chung auf das Vorhandensein von Darmbakterien 
und intestinale Enterokokken. In Abhängigkeit der 
Resultate erfolgt eine Einteilung des Gewässers 
in vier Qualitätsklassen A bis D. 

Wie im vergangenen Jahr führte die Untersu-
chung zu der Beurteilung «D» - mit der Empfeh-
lung «Vom Baden ist abzusehen». 

Grundsätzlich gilt: Unterhalb von ARA-Einleitun-
gen sollte nicht gebadet werden, da dort die ge-
reinigten Abwässer eingeleitet werden, die mikro-
biologisch stark belastet sein können. Je näher 
sich eine Badestelle bei einer ARA befindet, desto 
problematischer ist die Badewasserqualität. 

Trinkwasserkontrollen 
Die Proben der Trinkwasserkontrolle vom 13. Au-
gust 2025 entsprachen in den untersuchten Be-
langen den lebensmittelrechtlichen Anforderun-
gen an das Trinkwasser. 
 

 

Baugesuche / Baubewilligungen 

• keine 
 

 

Termine 
• Naturschutztag 

Samstag, 11. Oktober 2025, 9.00 Uhr in Zeg-
lingen (s. Flyer in dieser Ausgabe) 

• Abstimmung/Wahlen 
Sonntag, 26. Oktober 2025 

  

Die Teilnehmenden informierten sich an Thementischen, notierten 
Anregungen und tauschten Ideen aus. Foto: Karin Güdel 



GEMEINDE KILCHBERG 

Inserate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEINDE ZEGLINGEN 

Aus dem Gemeinderat 
 

Trinkwasserkontrollen 
Die Proben der Trinkwasserkontrolle vom 
13. August 2025 entsprachen in den untersuch-
ten Belangen den lebensmittelrechtlichen An-
forderungen an das Trinkwasser. 
 

 

Baubewilligungen / Baugesuche 

Aus Datenschutzgründen sind die Baubewilli-

gungs- und Baugesuchsinformationen in der 

Online-Version nicht verfügbar. 
 

Termine 

 

• Naturschutztag 
Samstag, 11. Oktober 2025, 09.00 Uhr 
in Zeglingen, (s. Flyer in dieser Ausgabe) 

• Abstimmungen/Wahlen 
Sonntag, 26. Oktober 2025 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Öffentliche Planauflage 
 

Titel der Planauflage 
 
Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen 
 
Projektbeschreibung 
 
S-2554791.1 
Transformatorenstation Tschomatt 
- Neubau der TS auf der Parzelle 411 der Gemeinde Zeglingen  
Koordinaten: 2635739/ 1252718 
 
L-2554798.1 
20 kV-Kabel zwischen der Transformatorenstation Tschomatt und dem Mast Nr. 6 / TRW8485 
- Erstellen einer neuen MS-Kabelleitung 
- Grabarbeiten im Bereich der Parzelle 411 der Gemeinde Zeglingen  
Koordinaten: 2635723/ 1252598 nach 2635740/ 1252720 
 
Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die  
 
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 
Mühlemattstrasse 6 
4410 Liestal 
 
die oben erwähnten Plangenehmigungsgesuche eingereicht. 
 
Rechtsmittel, Einsichtnahme und Fristen 
 
Die Gesuchsunterlagen werden vom 26. September bis zum 27. Oktober 2025 in der Gemeindeverwaltung 
Zeglingen öffentlich aufgelegt. 
 
Das unterbreitete Gesuch umfasst folgende Ersuchen um Ausnahmegenehmigung(en) / Ausnahmebewilli-
gung(en): 
 
- Ausnahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzone im Sinne von Art. 24 ff. des Bundesgesetzes über 

die Raumplanung (RPG; SR 700) 
 
Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls auf https://esti-consulta-
tion.ch/pub/5955/883d95834c online zur Einsicht zur Verfügung.  
 

 
 
 

https://esti-consultation.ch/pub/5955/883d95834c
https://esti-consultation.ch/pub/5955/883d95834c


GEMEINDE ZEGLINGEN 

Massgebend sind allein die in der oben genannten Gemeinde aufgelegten Unterlagen. 

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 
711) zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorge-
merkt sind, so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der persönli-
chen Anzeige davon Mitteilung zu machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse in Kennt-
nis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).  

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) Partei ist, kann während 
der Auflagefrist beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, 
Einsprache erheben. [Diese Einsprache kann entweder schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Im letzte-
ren Fall muss die Einsprache die Vorgaben zu den elektronischen Eingaben erfüllen und unter anderem mit einer 
qualifizierten elektronischen Unterschrift versehen sein (vgl. Art. 5 bis 7 der Verordnung über die elektronische 
Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens [SR 172.021.2]). Wer keine Einsprache erhebt, ist vom 
weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Während derselben Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG Partei ist, sämtliche Begehren nach 
Artikel 33 EntG geltend machen. Diese sind im Wesentlichen: 

a. Einsprachen gegen die Enteignung; 
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG; 
c. Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG); 
d. Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG); 
e. die geforderte Enteignungsentschädigung. 

Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind auch die Mieter und Pächter sowie die 
Dienstbarkeitsberechtigten und die Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet. Pfandrechte 
und Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen Grundstück haften, sind nicht anzumelden, Nutznies-
sungsrechte nur, soweit behauptet wird, aus dem Entzuge des Nutzniessungsgegenstandes entstehe Schaden. 

Kontaktstelle 
Eidgenössisches Starkstrominspektorat 
Planvorlagen 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltorf 

Frist 
Ablauf der Frist: 27.10.2025 
 

Spruch des Monats 
 

 
Man muss 

der Zeit 
Zeit lassen 

 
Johannes XXIII. 

 
 
 

Inserate 
 

 

 
 
 
 
 
 



GEMEINDE ZEGLINGEN 

Erneuerbare Energie in Zeglingen; Ziele weit übertroffen 
 

 
 

Vor einigen Jahren habe ich an einer Gemeindeversammlung gesagt, dass wir in Zeglingen den Anteil 
an Atomstrom (damals 40%) durch Solarstrom (erneuerbare Energie) ersetzen können - zumindest rech-
nerisch über ein Kalenderjahr. Letztes Jahr haben wir unseren Stromverbrauch in etwa durch erneuer-
bare Energie gedeckt, und dies in einem schlechten Jahr 2024 für den Solarstrom (wir müssen mit einem 
Minus von 10% rechnen). Es sind viele Dachflächen an Solarstrom dazugekommen, sodass wir sie gar 
nicht mehr zählen können. Wir sind deshalb auf Schätzungen angewiesen. Aber der grösste Lieferant 
bleibt die Firma Meier AG.  
 
Ich danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Es ist aber nicht zu spät, noch einzusteigen. 
Solarzellen waren noch nie so günstig wie heute. 
 
Hansjürg Dolder (alt Gemeindepräsident) 
Schafmattstrasse 22 
4495 Zeglingen 

 

Inserate 
 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 

Mitteilungen 
 

Herbstjagd Rünenberg und Kilchberg 
Die Jagdgesellschaft informiert uns über die Jagd-
tage im Revier Rünenberg-Kilchberg im Jahr 
2025: 

• Freitag, 24. Oktober 2025 

• Samstag, 15. November 2025 

• Samstag, 06. Dezember 2025 

• Montag, 22. Dezember 2025 

Herbstjagd Zeglingen 
Die Jagdgesellschaft informiert uns über die Jagd-
tage im Revier Zeglingen im Jahr 2025: 

• Freitag, 10. Oktober 2025 

• Samstag, 08. November 2025 

• Samstag, 22. November 2025 

Hoheitsgrenzstein Oltingen, Wenslingen, Zeg-
lingen 
Am 16. September 2025 wurde an der Kantons-
strasse zwischen Oltingen und Zeglingen ein 
grosser Grenzstein rund 3m neben der Strasse 
versetzt.  

 
Foto: Marco Saner 

Der eigentliche Grenzpunkt liegt in der Kantons-
strasse. Auslöser für die Idee an diesem Ort mit 
schöner Aussicht ein sichtbares Zeichen zu setz-
ten war die Sanierung der Kantonsstrasse und die 
daraus resultierte Vermarkungsrekonstruktion.  

 
Foto: Marco Saner 

Der Stein hat in erster Linie eine symbolische 
Wirkung, die an das Startjahr des Verbunds 
Schafmatt erinnern soll, da der Grenzpunkt das 
Zusammentreffen von Oltingen, Wenslingen und 
Zeglingen (als Vertretung für RüKiZe) markiert. 

Jungbürgerfeier 2025 
Im Rahmen der Verbunderweiterung mit den Ge-
meinden Oltingen und Wenslingen haben sich 
die Gemeinderäte entschieden, eine gemein-
same Jungbürgerfeier mit allen fünf Gemeinden 
durchzuführen. Elf Jungbürgerinnen und Jung-
bürger mit dem Jahrgang 2007 und teilweise 
Jahrgang 2006 (aus Wenslingen) folgten der Ein-
ladung. Die Feier fand am 21. August 2025 im 
Restaurant Löwen in Rünenberg statt. Gemein-
sam wurde auf die Volljährigkeit angestossen 
und es wurde auf die neuen Freiheiten, Rechte 
und Pflichten aufmerksam gemacht. Allen anwe-
senden Jugendlichen wurde ein A-Z Baselland-
buch mit Widmung überreicht. Diesen kurzweili-
gen Abend liessen wir bei einem feinen Nachtes-
sen und interessanten Gesprächen ausklingen. 
 

 
 
 
 
 
 

Primarschule am Wisenberg 
 
 

 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 

Veranstaltungskalender 
 

27. September - 12. Oktober 2025 Herbstferien 

10.-12. Oktober LAN2K25 Spielwochenende Verein LanPort Mehrzweckhalle Ze 

11. Oktober Naturschutztag Natur am Wisenberg Ze/Ki 

18. Oktober Naturschutztag Natur am Wisenberg Rü 

18./19. Oktober Alteisensammlung OBAV Rü 

19. Oktober Erntedank-Gottesdienst Kirchgemeinde Schafmatt-Wisenberg Pfarrgarten Ol 

20. Oktober Koordinationssitzung Rü Vereine Rünenberg GR-Zimmer Rü 

25. Oktober Generalversammlung Skiriege Staffelalp Zeglingen Skihütte Staffelalp Ze 

26. Oktober Kirchgemeindeversammlung Kirchgemeinde Schafmatt-Wisenberg Kirche Kilchberg 
 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldei-
gentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche eines 
Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichti-
gem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschie-
den. 

Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende Bestim-
mungen:  

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflichtig. 
Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von Pflegearbeiten, 
sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle anderen Holzschläge sind bewilli-
gungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Revier-
förster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie nimmt 
die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und entscheidet über 
die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewilli-
gungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut 
und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin auf-
geführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen und 
kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 
Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die notwen-
digen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchsformulare 
für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 
 

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 
 

Sonntag, 26. Oktober 2025, ca. 10.45 Uhr,  
nach dem Gottesdienst in der Kirche Kilchberg 
 

Traktanden:  
- Protokoll der letzten KGV  
- Personelles  
- Budget 2026 und Finanzplan bis 2029  
- Informationen (Rückblick und Ausblick)  
- Varia und Fragen  
 

Die Unterlagen können auf dem Sekretariat verlangt werden, stehen auf unserer Website  
www.schafmatt-wisenberg.ch zum Herunterladen bereit und werden an der Versammlung aufgelegt.  
 

Für die Kirchgemeinde, Ueli Gisi, Präsident 

http://www.schafmatt-wisenberg.ch/


GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 
 

Hecken schneiden 
Jetzt ist wieder die richtige Zeit, Ihre Sträucher, Hecken und Bäume entlang der Strassen, Trottoirs und 
Fusswege auf die gesetzlich vorgeschriebene Höhe und Abstände zurückzuschneiden. 

Dies bedeutet, dass Äste die Fahrbahn nur ab mindestens 4.50 m Höhe und das Trottoir bzw. den 
Fussweg ab 2.50 m überragen dürfen.  

Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als 60 cm 
von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz (1.80 m) von derselben gehalten werden. 
Hecken, welche die Höhe von 1.20 m nicht übersteigen, dürfen direkt entlang der Strassenlinie verlau-
fen. Auch ist darauf zu achten, dass Verkehrs- und Hinweistafeln gut sichtbar sind und die Pflanzen die 
Ausleuchtung von Strassen und Wegen nicht beeinträchtigen. 

Wir ersuchen deshalb die Grundeigentümer/innen entlang der Verkehrswege, die geltenden Abstands-
vorschriften einzuhalten und bei Bedarf Bäume, Hecken und Sträucher auf das erforderliche Mass zu-
rückzuschneiden. 

 
Gesetzliche Grundlagen gemäss Strassenreglement 

§ 42 Gartenanlagen und Vorplätze (Ki/Ze) / § 44 Einhaltung Sichtweiten / Lichtraumprofil (Rü) 
1 Das Lichtraumprofil der Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die notwendigen Sichtfelder 
bzw. die einzuhaltenden Sichtweiten bei Strasseneinmündungen von öffentlichen und privaten Strassen 
dürfen nicht durch Bepflanzungen, Stützmauern und Gartenanlagen beeinträchtigt bzw. unterschritten 
werden. Die Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen und insbesondere der FussgängerInnen und des 
Langsamverkehrs ist zu gewährleiste 

2 Wird ein zu diesen Vorschriften im Widerspruch stehender Zustand auf Anweisung des Gemeindera-
tes nicht innerhalb der angesetzten Frist beseitigt, kann dieser die Beseitigung zu Lasten des Fehlbaren 
selbst anordnen. 

 

Inserate 
 
  



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 

  

 

 

 
Liebevolle und flexible Tagesfamilie 

 in Rünenberg und Umgebung gesucht 
 

 
Der Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) 

 

• sichert mit seiner Infrastruktur und den qualifizierten Vermittlerinnen qualitativ ein-
wandfreie Betreuungsverhältnisse und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen. 

• kümmert sich um die administrativen, finanziellen und rechtlichen Belange. 

• bietet als Arbeitgeber den Tageseltern ein geordnetes Arbeitsverhältnis sowie fach-
liche Aus- und Weiterbildung, Begleitung und Beratung. 

 
Als Tagesfamilie hast Du viele Vorteile! 

• Dein Arbeitsplatz ist zuhause, toll! 
• Du bist dein/e eigene/r Chef/in – autonom und frei! 
• Deine Arbeit ist sinnvoll und wichtig! 

 
Du hast deinen Traumjob gefunden? Dann melde Dich am besten per E-Mail oder 
telefonisch bei uns. Wir freuen uns auf Dich!  
 
Tagesfamilien Oberes Baselbiet - 061 902 00 40 - info@vtob.ch - www.vtob.ch 

 

 

 
 
 
 

http://www.vtob.ch/


GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 

 

 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBUND 

RÜNENBERG-KILCHBERG-ZEGLINGEN 
 

Einwohnermutationen Online-Version 
 

Rünenberg 
 
 

Einwohner 802 
 

 

Kilchberg 
 
 

Einwohner 178 
 

 

Zeglingen 
 
 

Einwohner 532 

 

Die Angaben können unvollständig sein. Die Daten werden nur auf Wunsch der betreffenden 
Personen publiziert. 
 

 
 

Statistik App «Gemeinde News» 
 
 

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rünenberg, Kilchberg und 
Zeglingen können diverse Informationen und Mitteilungen direkt auf 
dem Tablet oder Smartphone empfangen. 

Die Abonnentenzahl steigt zu unserer Zufriedenheit stetig an. Sie 
beträgt momentan: 

 

Rünenberg: 1017 (seit September 2024 plus 124) aktive Geräte 

Kilchberg: 453 (seit September 2024 plus 63) aktive Geräte 

Zeglingen: 681 (seit September 2024 plus 99) aktive Geräte 

Verbund Schafmatt: 918 (seit September 2024 plus 92) aktive Geräte 

Wollen auch Sie Mitteilungen zukünftig direkt auf Ihr Handy oder Tablet erhalten? Laden Sie 
die kostenlose App «Gemeinde News» bei «Google Play» bzw. «App Store» herunter, 
installieren Sie die App auf Ihrem Gerät und wählen anschliessend die gewünschten 
Gemeinde-Kanäle aus. 

Bitte beachten Sie, dass neu für die fünf Gemeinden vom Verbund Schafmatt ein gemeinsamer 
Gemeinde-News-Kanal erstellt worden ist. Auf dem Kanal «Verbund Schafmatt» werden 
allgemeine Informationen publiziert, welche die Gemeinden Kilchberg, Oltingen, Rünenberg, 
Wenslingen und Zeglingen betreffen. 

 



 

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Schiesswesen, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal 

 
An die Schiesspflichtigen*  

Aufgebot zum  
Nachschiesskurs 2025 

 
 

Alle im Kanton Basel-Landschaft wohnhaften Schiesspflichtigen*, die im Jahr 2025 das obligatorische  
Programm nicht oder nicht vollständig in einem anerkannten Schiessverein geschossen haben, erhalten 
hiermit die Aufforderung folgenden Termin wahrzunehmen: 
 

Samstag, 22. November 2025, 
Schiessanlage Lachmatt in Pratteln, 

08:30 – 11:30 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr 
 
Sie sind im Rahmen des Militärversicherungsgesetzes gegen Unfall und Krankheit versichert. Es werden keine 
Marschbefehle zugestellt. Sie unterstehen dem Militärstrafrecht und das Nichterfüllen der Schiesspflicht 
wird disziplinarisch bestraft. 
 
Kleidung und Ausrüstung:  
Der Jahreszeit angepasste Zivilkleidung, amtlicher Ausweis mit Foto, persönliches Sturmgewehr, Gewehrputz-
zeug, Gehörschutz, Sackmesser, Dienstbüchlein, Militärischer Leistungsausweis, Schreiben Schiesspflicht 
2025** mit Klebeetiketten (wenn vorhanden). Das obligatorische Programm kann nur auf 300m mit dem 
Sturmgewehr geschossen werden. 
 
 

 

 
 
*Schiesspflichtig sind: 

Soldaten, Gefreite, Korporale, Wachtmeister, Oberwachtmeister und Subalternoffiziere (Lt/Oblt), welche 2024 oder früher die Rekrutenschule absolviert haben. 
Ausnahme: Armeeangehörige, welche die schriftliche Bestätigung für die Entlassung per 31.12.2025 erhalten haben, sind nicht mehr schiesspflichtig.  

** Schreiben Schiesspflicht 2025, kann via kreiskommando@bl.ch mit Vermerk: Schreiben Schiesspflicht 2025 bestellt werden.  
 
 

Dispensationsgesuche wegen Krankheit oder Unfall sind unter Beilage des Dienst- und Schiessbüchleins bzw. 
des militärischen Leistungsausweises und eines Arztzeugnisses an folgende Adresse einzureichen: 

500 m 

Muttenz 

Pratteln 

Schiessanlage Lachmatt 

N 

Tramhaltestelle 
Lachmatt, Linie 14 



 
CHILLEBLATT  SCHAWI  
 

 
 

GOTTESDIENSTE 
 

Sonntag, 5. Oktober 

10 Uhr, Kirche Oltingen 

Gottesdienst mit Pfrn. Margrit Balscheit 

Dominique Gisin, Orgel  

anschl. Kirchenkaffee in der Niklausstube 
 

Sonntag, 12. Oktober 

10 Uhr, Kirche Rothenfluh 

Gottesdienst mit Pfrn. Gabriella Schneider 

Erzsèbet Achim, Orgel  

unter Mitwirkung des Zither-Quartetts Tierstein 

anschl. Kirchenkaffee im Kirchenfoyer 
 

Sonntag, 12. Oktober 

17 Uhr, Kirche Kilchberg 

Gottesdienst «Musik & Wort»  

mit Pfrn. Gabriella Schneider 

Dominique Gisin, Orgel  
 

Donnerstag, 16. Oktober 

15 Uhr, Zentrum Ergolz Ormalingen 

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Marti 
 

Sonntag, 19. Oktober 

10 Uhr, Pfarrgarten/Kirche Oltingen (wetterbedingt) 

Erntedank-Gottesdienst mit Pfr. Christoph Weber 

Yvonne Yiu, Orgel 

anschl. Apéro im Pfarrgarten/in der Niklausstube  
 

Sonntag, 26. Oktober 

10 Uhr, Kirche Kilchberg 

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Marti 

Yuliia Karaieva, Orgel 

anschl. Kirchgemeindeversammlung 

Traktanden und Budget siehe Website 

anschl. Apéro in der Pfarrscheune 

 

 

WEITERE ANLÄSSE 
 

Dienstag, 14. Oktober 

18 Uhr, Niklausstube Oltingen 

Bibellesekreis mit Pfr. Andreas Marti 
 

Mittwoch, 15. Oktober 

19 Uhr, Pfarrscheune Kilchberg 

Bücher-Treff mit Pfrn. Gabriella Schneider 
 

Samstag, 18. Oktober 

14 Uhr, Zivilschutzanlage Wenslingen 

Jungschi Wenslingen 
 

 

 
 

 

 

                                       
 

 

Montag, 20. Oktober 

16 Uhr, Kirche Rothenfluh 

Trauercafé mit Pfrn. Gabriella Schneider 

anschl. Zusammensein in der Kirche 
 

Mittwoch, 22. Oktober 

14 Uhr, altes Gemeindehaus, Wenslingen 

Ökumenischer Kindertreff Wenslingen 

mit Sylvia Heiniger und Andrea Buess 
 

Sonntag, 26. Oktober 

09.30 Uhr (bis 5. Kl.), 10.40 Uhr (ab 6. Kl.) 

Unterrichtszimmer Pfarrhaus Oltingen 

Sonntagsschule Oltingen für 4- bis 14-Jährige 

mit Silvia Eschbach 
 

 
 

AMTSWOCHEN 
 

29.09. – 05.10.: Pfrn. Gabriella Schneider 

06.10. – 19.10.: Pfr. Christoph Weber 

20.10. – 09.11.: Pfr. Rainer Grabowski 

 

KONTAKT 
 

Pfarramt: 

Gabriella Schneider-Giussani, 079 229 86 23 

gabriella.schneider@schafmatt-wisenberg.ch 

Andreas Marti, 079 907 69 16 

andreas.marti@schafmatt-wisenberg.ch 

Rainer Grabowski, 078 266 20 27 

rainer.grabowski@schafmatt-wisenberg.ch 
 

Kirchenpflege: 

Ueli Gisi, 061 991 05 78 / 079 320 20 63 

ueli.gisi@schafmatt-wisenberg.ch 
 

Sekretariat: Martina Schaub, 061 981 21 20 

sekretariat@schafmatt-wisenberg.ch 
Weitere Infos: www.schafmatt-wisenberg.ch 

OKTOBER 

2025 

mailto:gabriella.schneider@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:andreas.marti@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:rainer.grabowski@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:ueli.gisi@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:sekretariat@schafmatt-wisenberg.ch
http://www.schafmatt-wisenberg.ch/


Kilchberg feiert doppelt….. 

Erst Grill & Chill, dann Flohmi-Märt 

Zwei rundum gelungene Events erlebte Kilchberg am 

Wochenende vom 15. & 16. August 2025.  

Zum ersten Mal ging der Anlass Grill & Chill über die 

Bühne – und sorgte gleich für Begeisterung. 

Über 100 Gäste genossen bei 

lauen Sommertemperaturen die 

stimmungsvolle Live-Band 

Streetbandits, gönnten sich in 

der Bar einen Cocktail oder 

liessen sich in der Wirtschaft den beliebten Fackelspiess schmecken. Die 

Kombination von Musik, Sommerabend und Geselligkeit sorgte für beste 

Stimmung bis in die späten Stunden. 

 

Tags darauf, am Samstag, 16. August, folgte der bereits 4. Kilchberger Flohmi-Märt. Mit 27 grossen 

Marktständen und 10 Kinderständen präsentierte sich der Anlass als ein kleiner, aber feiner Treffpunkt 

für Jung und Alt. 

Besonders die jüngsten Besucher kamen voll auf ihre 

Kosten; Im Kids Corner konnten sie sich austoben und 

beim Kinderschminken farbenfrohe Motive ins Gesicht 

zaubern lassen. Auch kulinarisch 

wurde einiges geboten – die 

beliebten «Kilch-Burger» aus 

der Wirtschaft waren erneut ein 

Highlight, und das reichhaltige 

Kuchenbuffet fand grossen 

Anklang bei den Gästen. 

 

Auch wenn der Besucherandrang aufgrund anderer Veranstaltungen in 

der Umgebung etwas geringer ausfiel, zeigten sich die Organisatoren 

vom Verein Kilchberg läbt zufrieden. Zwei gelungene Anlässe, die Dorfleben und 

Gemeinschaft in Kilchberg auf beste Weise erlebbar machten.  

Ein grosser Dank geht an alle Helferinnen und Helfer aus dem Dorf und 

Verein Kilchberg läbt, die tatkräftig zum Gelingen beitrugen, an die 

Ausstellerinnen und Aussteller sowie die zahlreichen Kuchenspenden, die 

Unterstützung der Landbesitzer sowie die grosszügige Abfallentsorgung 

durch die Hans Grieder AG in Tecknau – all dies machte den Anlass erst 

möglich.  

 

DANKE 

OK Flohmi-Märt – Kilchberg läbt 



Rückblick auf den 35. Wisenberglauf 

Der Wisenberglauf lockte am Samstag, 13. September 2025 insgesamt 292 

Läuferinnen und Läufer nach Zeglingen. Rekordverdächtige 63 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer stellten die drei Gemeinden Kilchberg, Rünenberg und 

Zeglingen.  

In den letzten zehn Jahren nahmen nur einmal mehr Sportlerinnen und Sportler die 

anspruchsvollen Laufstrecken des Wisenberglaufs unter die Füsse als in diesem Jahr. Mit 292 

Startenden wurde die höchste Teilnehmerzahl seit der Pandemie verzeichnet.  

Bei bestem Laufwetter fanden bei allen Altersklassen spannende Wettkämpfe statt. Beim 

anschliessenden Spaghetti-Plausch in der Mehrzweckhalle Zeglingen herrschte eine freudige 

und familiäre Stimmung. Der Turnverein Zeglingen freut sich ausserordentlich, dass das 

Angebot der Laufveranstaltung so rege genutzt wird.  

Für die Gemeinden Rü-Ki-Ze klassierten sich Zoë Rombach, Paul Fries, Lauri Zumbrunn, Noe 

Arnold, Laila Thommen, Beatrice Wirz, Mario Dolder, Finn Sacker und Thomas Beugger in 

ihren jeweiligen Kategorien auf dem Podest.  

 



Der Wisenberglauf war zugleich auch der letzte Wertungslauf des 31. Oberbaselbieter 

Laufcups. Insgesamt 109 Läuferinnen und Läufer absolvierten zuvor auch den Zunzger und 

Gelterkinder Waldlauf und werden somit in der Gesamtwertung des Laufcups gelistet. Auch 

hier konnten seit dem Jahr 2017 erstmals wieder über 100 Teilnehmende in der 

Schlussrangliste aufgeführt werden.  

Dank der grossartigen Mithilfe der zahlreichen Helferinnen und Helfer konnte der Anlass 

reibungslos durchgeführt werden. Auch die Anwohner, Gemeinden, Sponsoren, Revierförster 

und Landeigentümer sind mit ihrer Unterstützung ein wichtiger Teil des Wisenberglaufs. 

Allen gebührt ein herzliches Dankeschön! 

Der 36. Wisenberglauf findet im kommenden Jahr am Samstag,19. September 2026 statt.  

Weitere Bilder und die Ranglisten sind auf www.wisenberglauf.ch verfügbar.  



Wann:  09.00 Uhr (bei jeder Witterung) 

Wo: Besammlung bei der Garagenhalle Gipsi

Wer:  Jung und Alt sind willkommen 

Was: Folgende Arbeiten sind vorgesehen.

• Aufräumarbeiten & Unterhalt

   Naturlehrpfad in der Gipsgrube

• Waldrandpflege in Kilchberg

Mitbringen:  Heugabeln, Arbeitshandschuhe 

Für alle Helferinnen und Helfer wird von der Bürgergemeinde Kilchberg ein Znüni und von der 
Bürgergemeinde Zeglingen ein Mittagessen offeriert. 

Wir freuen uns, zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen zu dürfen.

Natur am Wisenberg, Jagdgesellschaft Altschloss Zeglingen, Einwohner- und Bürgergemeinden 
Zeglingen und Kilchberg

Naturschutztag Zeglingen-Kilchberg
Samstag, den 11. Oktober 2025

Naturschutztag Rünenberg
Samstag, den 18. Oktober 2025

Wann:  09.00 Uhr (bei jeder Witterung) 

Wo: Besammlung beim Werkhof

Wer:  Jung und Alt sind willkommen

Was: Folgende Arbeiten sind vorgesehen.

• Bau von Wieselburgen

• Pflege Chrindelmatte

• ev. Baumpflanzung Mehrzweckhalle

Mitbringen:  Heugabeln, Arbeitshandschuhe

Nach getaner Arbeit sind alle Helferinnen und Helfer zu einer Wurst vom Grill, Getränken und 
gemütlichem Hock beim Weiher eingeladen.

Wir freuen uns, zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen zu dürfen.

Natur am Wisenberg, Jagdgesellschaft Rünenberg-Kilchberg, Forstrevier Homburg, Einwohner- 
und Bürgergemeinde Rünenberg



Bestellaktion Hochstämmer & Feldbäume

Mit diesem Formular können Sie wiederum  Hochstamm-Obstbäume und Feldbäume zu attraktiven Prei-
sen bestellen und bequem in Rünenberg abholen. Dazu geben Sie einfach die gewünschten Stückzahlen an. Der Baum-

schulrabatt wird weitergegeben, der Verein gewährt einen zusätzlichen Preisnachlass.

Die  Auslieferung erfolgt am Freitag, dem 7. November 2025 zwischen 16.00 und 17.00 Uhr gegen

Rechnung. Die Bäume können in Rünenberg beim Werkhof abgeholt werden.

Bestellen: Bis am Sonntag, dem 12. Oktober 2025 bei Thomas Zumbrunn, Alte Landstrasse 65,
4497 Rünenberg (079 776 35 73, thomas@zumbrunn.me).

Die Hochstamm-Obstbäume stammen von der Baumschule Salathé in Diegten und die Feldbäume von der Biobaumschule Roland Wenger in Unterlangenegg. Nur solange

Vorrat, Bestellungen werden nach Eingang berücksichtigt. Weitere Obstbaum-Sorten, Feldbaum-Arten und -Grössen auf Anfrage. ® = Sortenschutz. Kursiv geschrieben sind

alte Sorten, welche von Pro Specie Rara für den Anbau in der Nordwestschweiz empfohlen werden.

Zwetschgen Anz. Quitten Preis Anz. Äpfel, Frühsorten Preis Anz.

Bühler Frühzwetschge 60.– Cydora robusta (Birnenquitte) 70.– Gravensteiner rot 60.–

Dabrowice 60.– Ronda (Apfelquitte) 70.– Klarapfel 60.–

Fellenberg früh «Typ Grässli» 60.– Vranja (Birnenquitte) 70.– Nela ® (S) 60.–

Hauszwetschge «Typ Rinklin» 60.–

Hauszwetschge «Typ Wolff» 60.– Birnen Äpfel, Lagersorten

Katinka ® 60.– Clapps Liebling 60.– Admiral ® (S) 60.–

Tegera ® 60.– Concorde 60.– Ariwa ® (S) 60.–

Tophit ® 60.– Confèrence 60.– Berlepsch rot 60.–

Gellerts Butterbirne 60.– Bohnapfel 60.–

Pflaumen Gute Louise 60.– Bonita ® (S) 60.–

Damassinier 60.– Harrow Sweet 60.– Boskoop gewöhnlich (grün) 60.–

grosse grüne Reineclaude 60.– Kaiser Alexander 60.– Boskoop Schmitz-Hübsch (rot) 60.–

Jubileum 60.– Novembra 60.– Breaburn (Typ Hillwell) 60.–

Kirkes Pflaume 60.– Pastorenbirne 60.– Edelchrüsler 60.–

Löhrpflaume 60.– Schweizer Wasserbirne 60.– Galiwa ® (S) 60.–

Mirabelle von Nancy 60.– Wäberlibirne (Spitzgüegi) 60.– Glockenapfel 60.–

Miroma (grossfruchtige Mirabelle) 60.– Williams 60.– Heimenhofer 60.–

Reineclaude d’Oullin (gelb) 60.– Jonagold (Typ Novajo) 60.–

Äpfel, Herbstsorten Ladina ® (S) 60.–

Material Berner Rosen 60.– Milwa (Diwa) ® 60.–

Pfahl 225 cm 4/5 cm 8.– Florina ® (S) 60.– Opal ® (S) 60.–

Mausschutzgitter verzinkt 1 x 1.5m 11.– Goldparmäne 60.– Reanda (S) 60.–

Stammschutz 180 cm 7.– Lederapfel Baselland 60.– Remo (S) 60.–

Rajka ® (S) 60.– Rewena (S) 60.–

Feldbäume Resi (S) 60.– Schneiderapfel 60.–

auf Anfrage Rubinola ® (S) 60.– Topaz ® (S) 60.–

(Traubeneiche, Stieleiche, Sommerlinde, Sauergrauech rot 60.–

Winterlinde, Bergahorn, usw.) Spartan 60.–

Vorname, Name ..............................................................................................................................................................................................................

Strasse, Nr. ............................................................................. PLZ, Ort ..........................................................................................

Telefon, E-Mail ............................................................................. Unterschrift ..........................................................................................

Bemerkungen ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

mailto:thomas@zumbrunn.me


                                                                    
 

Einladung zum Sauschiessen 2025 
 

Alle  sind  herzlich eingeladen 

 
Schiesszeiten: Samstag   25. Oktober   14.00 – 17.00 Uhr 
   Sonntag   26. Oktober   10.00 Uhr bis Schluss 
 
Programm: Scheibe A 100 
 
   Hauptdoppel 10 Schuss (2Probe 8Einzel) 
 
   Nachdoppel à 2 Schuss unbeschränkt 
 
   Glückstich: 
 
Kosten:  Hauptdoppel: Fr.20.-  Nachdoppel: Fr. 4.- 
 
   Glückstich: Fr. 5.-   
 
Die Schüsse 3 bis 10 vom Hauptdoppel werden im Jahresprogramm gewertet. 
 
Absenden: Samstag  08.  November im Schützenhaus 20:15 Uhr 
 
Fehlende Stiche im Jahresprogramm(max. 2) können Nachgeschossen werden! 
 

          Der Vorstand hofft auf gute Beteiligung und wünscht allen gut Schuss 



 



Mundartgastspiel
im Gemeindesaal Rünenberg

Florian Schneider

Chröt im Haber &
Chrähien im Chorn

Samstag, 17. Januar 2026 um 20.00 Uhr

Gemeindesaal, Hauptstrasse 141, 4497 Rünenberg

Türöffnung & Abendkasse ab 19.30 Uhr

Eintritt Fr. 30.– (bis 18 Jahre Fr. 15.–)

Tickets unter www.eventfrog.ch

Reservationen Tel. 076 296 31 71

Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Wir freuen uns auf Sie!
Gemeinderat Rünenberg

Florian  Schneider  erzählt  Mundartgeschichten  aus
seinem Buch «Chröt im Haber & Chrähien im Chorn»
und singt ein Programm seiner Baselbieter Schang-
songs, musikalisch begleitet von Pianist Roman Bis-
lin und Geiger Adam Taubitz.

Florian Schneiders «Schangsongs», das sind Lieder
und unerzählte Geschichten von zuhinterst aus dem
Tal. Urchige, unverfälschte Country- und Folksongs
in der Mundart des Oberen Baselbiets.

Sehnsüchtig,  herb,  derb,  romantisch und verschro-
ben,  aber  mit  süsser  Poesie  und  mit  Herz  und
Schalk.

Neben  der  Arbeit  als  Musicalsänger,  Schauspieler
und  Liedermacher  schreibt  Florian  Schneider  seit
Jahren auch Mundartkolumnen für die Volksstimme,
der Zeitung für das Oberbaselbiet. Eine Auswahl die-
ser Texte ist als Buch und Hörbuch unter dem Titel
«Chröt im Haber & Chrähien im Chorn» erschienen.
Kombiniert mit einem Strauss seiner Schangsongs ist
daraus ein frisches Bühnenprogramm entstanden mit
Lesungen, Liedern und freien Erzählungen.

Beste Unterhaltung ist garantiert!

Florian Schneider (Gesang, Erzählungen, Gitarre)
Roman Bislin (Keyboard)
Adam Taubitz (Geige und Gitarre)

Die Tournee «Gastspiele auf dem Land» wird gross-
zügig unterstützt von
 



Sanitär Heizung Spenglerei Service

Nach 35 Jahren 
geht es weiter ...

Entgegen der publizierten Mitteilung 
über die Schliessung unseres
Unternehmens dürfen wir Ihnen 
hiermit eine Nachfolgelösung
präsentieren.

Wir freuen uns, mitteilen zu können, 
dass die Geschäftstätigkeit künftig ab 
dem 1. Oktober 2025 von der 
Weitnauer Haustechnik GmbH
übernommen und fortgeführt wird.

Fabian Waldvogel, wohnhaft in 
Oltingen, ist gelernter Sanitär und 
Heizungsmonteur EFZ und bringt 
Weiterbildungen im Bereich 
Alternativenergien mit.

Er wird die Geschäfte gemeinsam mit 
seinem Team in gewohnter, 
zuverlässiger Qualität fortführen und 
unsere Kunden weiterhin kompetent 
betreuen.

Wir danken allen Kundinnen und 
Kunden für das Vertrauen in den 
vergangenen Jahren und freuen uns 
auf die kommenden Projekte und 
Partnerschaften unter neuer Führung.

Ihre T. Weitnauer GmbH und 
Weitnauer Haustechnik GmbH

Weitnauer Haustechnik GmbH   Schafmattstrasse 79   4494 Oltingen
weitnauer-haustechnik.ch   061 991 00 31
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Mehr Raum für Menschlichkeit: Rotes Kreuz Baselland eröffnet 
umgebautes Haus 

 

Nach einem einjährigen Umbau feierte das Rote Kreuz Baselland am Samstag, 13. 
September 2025, die Eröffnung seiner Geschäftsstelle in Liestal. Die neuen, hellen 
Räumlichkeiten bringen den dringend benötigten Platz und in der 
Seniorentagesstätte ein angenehmes und barrierefreies Umfeld. 

 

Das Interesse am umgebauten Sitz des Roten Kreuzes Baselland war gross. Die 
zahlreichen Besuchenden konnten sich frei durchs Gebäude bewegen und erhielten an 
verschiedenen Posten Einblick in die vielfältigen Dienstleistungen und Bildungsangebote.  

Anhand eines Modells erklärte Geschäftsleiterin Anja Nicole Seiwert den erfolgreichen 
Umbau des Hauses: «Das Gebäude war sehr eng und verwinkelt. Es wurde komplett 
ausgehöhlt und räumlich optimiert. Dabei konnten wir den Zeitplan und das Kostendach von 
4 Millionen Franken einhalten.» Entstanden sind helle Büroräume und eine deutlich 
vergrösserte Tagesstätte mit direktem, barrierefreiem Zugang zum Garten. Dieser 
Aussenbereich ist denn auch das nächste Projekt: Geplant ist ein seniorengerechter 
Erlebnisgarten als Aktivierungsort für die Seniorinnen und Senioren, aber auch als 
Begegnungsort mit anderen Anwesenden. Für die Realisierung ist das Rote Kreuz 
Baselland auf weitere Spenden angewiesen. Erfahren Sie mehr auf der Website srk-
baselland.ch unter dem Stichwort «Lokalhelden». 

 

 

Geschäftsleiterin Anja Nicole Seiwert (rechts) erzählt an der Einweihungsfeier interessierten 
Besuchenden mehr über den gelungenen Umbau des Hauses 

 

Medienkontakt: Rotes Kreuz Baselland, Anja Nicole Seiwert, Geschäftsleiterin, 
Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, Tel. 061 905 82 00, info@srk-baselland.ch 
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Gut sehen und gesehen werden – auf der Strasse lebenswichtig 
Jeden Tag sind auf Schweizer Strassen tausende Verkehrsteilnehmende unterwegs: 
Autofahrerinnen, Velofahrer, Fussgängerinnen und E-Trottinett-Nutzende. Allen 
gemeinsam ist ihre Verantwortung für die eigene Sicherheit, aber auch für jene der 
anderen zu sorgen. Im Zentrum dieser Sicherheit steht für den Touring Club Schweiz 
in seiner Präventionskampagne MADE VISIBLE die Sichtbarkeit. 
 
In vielen Situationen – nach Einbruch der Dunkelheit, im strömenden Regen, bei Nebel 
oder im Morgendunst – reicht es nicht aus, einfach nur gut zu sehen. Man muss auch 
gesehen werden. Gerade im Herbst und Winter, wenn die Tage schnell kürzer werden, wird 
dieser Umstand oft vernachlässigt. Die Statistik des Bundesamts für Strassen zeigt, dass 
die Monate September bis Dezember mit durchschnittlich 3000 Sachschäden pro Monat 
zu den unfallreichsten Zeiten des Jahres zählen. Mit einigen einfachen Massnahmen 
lassen sich diese Risiken zum Glück minimieren. 
 
Verantwortungsvolles Autofahren  
Für Autofahrerinnen und -fahrer geht es vor allem um eine gute Fahrzeugbeleuchtung: 
saubere Scheinwerfer, funktionierende Lichter, korrekter Einsatz des Abblendlichts, 
insbesondere in der Dämmerung. Ein Auto mit guter Beleuchtung ist nicht nur sicherer, 
sondern auch ein sichtbares Zeichen für andere Verkehrsteilnehmende. Für eine gute 
Sicht ist es zudem empfehlenswert, die eigene Sehkraft regelmässig überprüfen zu lassen 
und wenn nötig eine Brille zu tragen. 
 
Sichtbarkeit auf Zweirädern 
Auch Velo- und E-Trottinett-Fahrerinnen und -fahrer müssen zwingend auf ihre 
Sichtbarkeit achten. Tagsüber sind vorne ein weisses und hinten ein rotes Licht für E-Bikes 
und E-Scooter obligatorisch und auch für Velos ohne Motor empfehlenswert. Neben der 
Beleuchtung tragen Accessoires wie Reflektoren an Pedalen oder Rädern zu einer 
besseren Sichtbarkeit bei. Doch allzu oft sind Verkehrsteilnehmende ohne Licht 
unterwegs, manchmal sogar von Kopf bis Fuss in Schwarz gekleidet und damit bis zur 
letzten Sekunde unsichtbar. Die Bekleidung spielt eine wichtige Rolle. Dunkel gekleidete 
Personen sind erst aus einer Entfernung von 25 Metern sichtbar. Helle Farben und 
Neonfarben erhöhen die Sichtbarkeit auf 40 Meter und reflektierende Elemente auf 
140 Meter. 
 
Auch Fussgängerinnen und Fussgänger betroffen 
Beim Überqueren ausserhalb geschützter Passagen oder auf schlecht beleuchteten 
Strassen sind auch Fussgängerinnen und Fussgänger gefährdet – oft, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. In dunkler Kleidung sind sie schon nach wenigen Metern fast nicht mehr 
zu sehen. Auch hier genügen einige wenige Vorkehrungen: helle Kleidung oder 
reflektierende Accessoires, die man im Scheinwerferlicht eines Autos schon von Weitem 
sieht. Für Kinder werden diese Accessoires immer häufiger in Taschen und Jacken 
integriert – ein gutes Beispiel, dem auch Erwachsene folgen sollten. Deshalb engagiert 
sich der Touring Club Schweiz mit seiner Präventionskampagne MADE VISIBLE für mehr 
Sichtbarkeit und Sicherheit im Strassenverkehr. 




